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AuR seit 2005, außerdem eine Rechtsprechungsdatenbank mit Entscheidun-
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ÏHEMA - PERSONATVERRECHNUNG

Wilhelrn Kurzböck: Die Einführung der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung ab 2019 - die Jahrhundert-
umstellung in der Sozialversicherung

Die Einführung der monatlichen Beitragsgrundlagenmetdung mit 1. 1. 2019 ist eines der größten Projekte in der Geschichte der
Sozialversicherung und bedeutet eine komplette Systemumstetlung für die Dienstgeber und die Sozialversicherungsträger.
Mit der mBGM werden die monatliche Beitragsnachweisung und die jährtiche Zuordnung der Beiträge zum Versicherten
(Lohnzettel SV) in Form einer monatlichen versichertenbezogenen Meldung zusammengeführt. Das blsherige Melde- und
Abrechnungssystem und die damit verbundenen Prozesse ändern sich dadurch maßgeblich - so werden ua die Anzah[ der
Metdungen reduziert, die bisherigen Beitragsgruppen durch ein neues Tarifsystem abgetöst und fehlerhafte Meldungen durch
ein automatisiertes und zeitnahes Clearingsystem gektärt. Dies führt für Dienstgeber zu einer Vereinfachung der Anmeldung,
Vermeidung redundanter Daten, rascheren Klärung von Differenzen und insgesamt einfacheren Handhabung.
Begleitend zu der umfassenden lnformationskappagne zur Einführung der mBGM seitens der Sozialversicherungsträger
fasst der ausführliche Beitrag In dieser Ausgabe'der Zeitschrift ARD die wichtigsten Neuerungen übersichttich zusammen.
Als Autor konnte dafür mit Wilhelm Kurzböck ein ausgewiesener Experte der Personalverrechnung gewonnen werden,
der bereits frühzeitig in das ,,Jahrhundert-Projekt mBGM" eingebunden war. Die Länge des Beitrages, der aus Gründen
der Übersichttichkeit zur Gänze in dieser ARD-Ausgabe abgedruckt wird, spiegett dabei auch die Bedeutung dieser
Systemumste[[ung für das sozialversicherungsrechtliche Me{dewesen wider.

RECHTSPRECHUNG
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IDATENSCHUTZ

Datenschutzbehörde: Recht auf Löschung von Bewerberdaten?

Datenschutzbehörde: Steuerberater sind iZm der Lohnverrechnung Auftraggeber nach DSG 2000
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Integration vom 1. Tag an

In dieser OGZ-Ausgøbe zum Thema

,,Soziale Ungleich heit" berichten wir
über eine SORA-Studie im Auftrag
der Allianz,,Menschen.Würde. Ôsrcr-

reich". Bei dieser Erhebung wurden

Bürgermeisterlnnen - also jene, die

tagttigltch rnit den Sorgen und Angs-

ten der Beuölþerung Þonfrontiert sind

- zu den Themen ,,Asyl, Flucht,

[ntegration" bejìagt. Die Ergebnisse

zeigen, dass dort, wo Flüchtlinge
aufgenommen wurden und wo es

persönlichen Kontøþt gibt, die positi-
uen Erfahrungen d¿utlich überwiegen.

Sie zeigen aber auch, was sich Bürger;
meisterlnnen wünscl¡ en: þtirzere

Aslluerþhren etwa und eine Arbeits-
erlaubnis f)ir Asylwerberlnnen schon

während der Verfahren. Als f;rderllch
f)r die Integration uerden Kinder-
gtirten, Schulen, Sprach hurse, Sport-

un d Fre ize i tange b o te gen annt.
Das alles sprichtfiir Integration uom

ersten Tag an, gegen weitere Kürzun-
gen und gegen Grofquartiere am

Stadtrand.

Thomas Weningeç
Genera lse þretär Os terreic his cb er Stàdte b und
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Vor den Vorhang

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

SDG

Lokale Partner für globales Handeln

Umwehausschux

Baumkontrollen als Klimaschutzinstrument

Sozialawschass

Kinder und Jugendliche im Fokus

Tì'aun

Fachausschuss für Personalmanagement

Pu b li c - S e c to r- Info rm ati o n- Ri c h t lin ie

PSI: Was gibt es Nleues?

Bundesvergabegesetz

RECHT
Beschwerden an den V(GH und VuGH -
Reuisionen an den Wiwaltung gerichtshof, TÞil I

LITERATUR

PRASIDENT

Für ein tragfähiges
soziales Netz

Armut trffi immer bäufger auch Kin-
der und Jugendliche, j edcs f)nfie Kind
ist in Osteneich bereits uon Armut be-

nffin oder bedroht. Und es zeigt sich,

dass Armat zunehmend ein städtisches

Phänomen ist - hier trix Armut beson-

ders dtutlich zutage, hier uirdArmut
noch schneller zum existenziellen Prob-

lem. Die Frage drr soziølen Unglzich

heit geht uns daher alle an, sämtliche

Aþteurlnnen, Bund, Länd¿r und
Städte mihsen gerneinsam an tragftihi-

gen Lösungen ørbeiten. An Lösungen,

uie Menschen zuriicþ in den Arbeits-

an Läsungen, die Men-
schen, die noch nie imArbeitsprozess

waren, daf.ir qualifziert uerden, an
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gute r, rn atlges c h n e i de r t e r Aus b i ldung

Jugendliche und øn einem tragftihi-
gen, sozialen Netzfiir Menschen in

schu.tierigen Le b ens lagen. D iese Grund-

festen des Soziabtaates Ôsrcneich müs-

senf)r alle geben, an diesen Grund-

festen darf nicltt gerütteh werden.
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Entscheidungen
BGH: lrreführung über wesentliche Merkmale einer Ware - Voll-

synthetisches Motorenöl (21.6.201 B - I ZR 1 57 /1 6)

BGHI Rechtsschutzbedürfnis für die Klage eines Verbandes nach

5 33 Abs. 2 Nr. 1 GWB 2013 - Anrufung einer Schiedsstelle - PC mit

Festplatte lll (9.10.20'lB - KZR47 /15)
BGH: Einwand eines bargeschäftsähnlichen Leistungsaustauschs -
Darlegungs- und Beweislast (27 .9.2018 - lX ZR 31 3/i 6)

BGH: Rechtzeitiger Eingang der Berufungsbegründung per Telefax

(27.9.2018 - IXZB 67117)

LG Heilbronn: Schadensersatzanspruch eines Kfz-Kâufers bei ge-

zielter Manipulation der Motorsteuerung (9.8.2018 - Sp 2 O278/17)

Aufsätze

Dr. Tim Oliver Brandi, LL.M., RA

Grenztiberschreitender (Heraus-)Formwcchsel -
praktische Erfahrungen und Vergleich mit
Reformvorschlägen im EU.Company Law Package

Die Polbud-Entscheidung des EuGH hat den isolierten grenzüber-

schreitenden Formwechsel, d.h. einen Wechsel der Rechtsform

ohne gleichzeitige Verlegung des faktischen Verwaltungssitzes, für
zulässig erklärt, sofern der Zuzugsmitgliedstaat keine wirtschaftli-
che Tätigkeit der Gesellschaft im Zuzugsmitgliedstaat voraussetzt.

Damit wurde die Niederlassungsfreiheit zur Rechtswahlfreiheit er-

weitert. Mangels europäischer oder nationaler gesetzlicher Vor-

schriften sind die rechtlichen Vorgaben für die praktische Umset-

zung des grenzüberschreitenden Formwechsels jedoch strittig und

es besteht große Rechtsunsicherheit, welche Verfahrensschritte im

Detail anzuwenden sind. Vor diesem H¡ntergrund ist es begrüßens-
wert, dass die Europäische Kommission im Rahmen des sog.

,,Company Law Package" am 25.4.2018 unter Anknüpfung an die

Polbud-Entscheidung u.a. einheitliche Regelungen zum grenz-

überschreitenden Formwechsel vorgestellt hat.

Dr. Sebasti¡n Mielke, RA, und Dr. Jasmin Urlaub, RAin/FAinlnsR

Salto Mortalc Geschäftsführerhaftung - ietzt
auch noch ohne.Sicherungsnetz durch eine
D&O-Versichcrung?

Geschäftsführer und Vorstände von Unternehmen stehen im Risiko,

für Zahlungen nach lnsolvenzreife durch den lnsolvenzverwàlter in

die Haftung genommen zu werden. lm Jahr 2017 verschärfte der

BGH nochmals seine bereits strikte Rechtsprechung hierzu. Ein Jahr

später erklärt nun das OLG Düsseldorf die lnanspruchnahme des

Geschäftsleiters durch den lnsolvenzverwalter wegen Zahlungen

nach lnsolvenzreife für nicht vom Umfang einer Vermögensscha-

den-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) umfasst. Wird ein

Geschäftsleiter also in Anspruch genommen, kann er nicht mehr

von einer grundsätzlichen Regulierung durch die Versiche.rung aus-

gehen. Er haftet ggf. mit seinem vollen Privatvermögen. Der Bei-

trag zeigt die aktuellen Haftungsrisiken der Unternehmensleiter
auf und beschäftigt sich mit Möglichkeiten, den Deckungsschutz

zu komplettieren.

Steuerrecht
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Entscheidungen
BFH: Berücksichtigung einer Umsatzsteuervorauszahlung im Jahr

der wirtschaftlichen Verursachung bei Leistung bis zum 10.1. des

Fol gejahres (27,6.201 8 - X R 44 I 1 6)

BFH: Umsatzsteuer im Freizeitpark (2.8.2018 - V R 6/16)

FG Köln: Steuererstattungsanspruch nach lnsolvenz bei angeord-

neter Nachtragsverteilung (30.5.2018 - 3 K2086117)

FG Köln: Versäumung der Einspruchsfrist bei elektronischer Ein-

spruchseinlegung über das ElsterOnline-Portal

(2s.7.2018 - 3 K22s0/17)

Verwaltung
BMF: lnvestmentanteil-Bestandsnachweis nach 5 9 Abs. 1 Nr. 3
lnvstc - Amtliches Muster
(28.9.201 S - lV C 1 - S 1980-1 /16110A12 :009)

Gesetzgebung
BT: Anträge zum SolZ wieder abgesetzt

Aufsätze

Prof. D¡. Marc Desens

Gewerbesteuer auf Drittstaaten-Dividcnden verstößt
gegen die Kapitalverkehrsfrciheit

Schlussfolgerungen aus EuGH, 20.9.201 I - C-685/t 6, ÊV

Nach dem EuGH-Urteil vom 20.9.2018 - C-685116, EV verstößt es

gegen die Kapitalverkehrsfreiheit, dass fÜr eine Gewerbesteuerkür-

zung von Drittstaaten-Dividenden (5 9 Nr. 7 5. 1 Halbs. 1, 4-7
GewStG) strengere Voraussetzungen gelten als für lnlandsdividen-

den nach 5 9 Nr. 2a GewStG. Der Beitrag zieht erste Schlussfolge-

rungen sowohl für die Rechtsanwendung als auch für den Gesetz-

geber. Letzterer wird gezwungen sein, das überkomplexe Ver-

wirrspiel der geltenden gewerbesteuerlichen Schachtelprivilegien
(5 8 Nr.5,5 9 Nr.2a,7 GewStG) endlich neu auszugestalten.

2634

Marius Langenhövel, LL.M., RA

Das europäische Mehrwertstcuerrccht als harmo-
nisiertes Chaos? - Teil ll: Konsignationslager und
gcbrochener Transport

Grenzüberschrcitendc Betrachtung

Das Mehrwertsteuerrecht der Europäischen Union ist zwar harmo-

nis¡ert, aber nicht in allen EU-Mitgliedstaaten identisch. lm Mittel-
punkt der Abhandlung stehen Fallstudien, in denen insbesondere

Reihengeschäfts- und Konsignationslagerkonstellationen analy-

siert und die Unterschiede aus Sicht verschiedener EU-Mitglied-

staaten dargestellt werden. Die Fallstudien und Erörterungen wa-

ren Gegenstand des VAT-Summit 2018. Sie wurden von den Refe-

renten aus den jeweiligen EU-Mitgliedstaaten vorgestellt. Die Dar-

stellung vermittelt einen umfassenden Einblick in die Unterschiede

des Mehrwertsteuerrechts, die das Tagesgeschäft grenzüberschrei-

tend tätiger Unternehmer erschweren. Gegenstand des ersten Teils

(BB 2018, 2583) war die Fallstudie Reihengeschäfte. Hier geht es

um die Fallstudie betreffend die gebrochene Beförderung und Ver-

sendung sowie die Fallstudie betreffend Konsignationslager.

Éntscheidungen

BFH: Zugangsvermutung bei Beauftragung eines privaten Post-

dienstleiSters unter Einschaltung eines Subunternehmers
(1 4.6.201 I - lll R 27 I 17\

BFH: Arbeitgeberzuschuss zu privater Zusatzkrankenversicherung

Barlohn oder Sachbezug?
(7.6.201 8 - Vl R 1 3/ 1 6 und 4.7.20 1 8 - Vl R 1 6/ 17 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Lukas Hilbert)

2645

2647

26s2

2659

2661

Entsclreidung

BGH: Publikumsgesellschaft - Auslegung einer unter dem Vorbe- 2639

halt abweichender gesetzlicher Bestimmungen im Gesellschafts-

vertrag vereinbarten Mehrheitsklausel
(1 1.9.2018 - ll ZR 3O7 /16 - dazu BB-Kommentar von

Prof. Dr. Sebastian Mock, LL.M., Attorney-at-Law)
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Rechnungslegung
WBCSD:,,Report¡ng matters" 201 B

ESMA: Prüfungsschwerpunkte ftir 20i B-Jahresabschlüsse

EUIEFRAG: Übernahme von IFRIC 23

DRSC: Stellungnahme an das IFRS lC

DRSC: Ergebnisse der 70. 5itzung des IFRS-Fachausschusses

Wirtschaftsprüfung
IFAC: Digitale Transformation und Talentmanagement entschei-
dend für kleine und mitflere Prüferpraxen (2018 IFAC Global SMP

Survey)

WPK: Digitalisierungskompass um Digitalisierungsmöglichkeiten
im Finanzwesen und im Personalwesen erweitert
WPK: Bericht über die Vorstandssitzung am 16.117.10.2018

DATEV: Vollmachtsdatenbank zum Ausprobieren (Demo-Version)

Finanzierung
BReg: Finanzierungslage von Start-ups

Betriebswiitschaft
PwC: Vergütungsstudie 20i8 - Konjunktur begrinst¡gt Vorstands-
und Aufsichtsratsvergütung

Aufsatz @
Prof. Dr. Edgar Löw und Alàxander Bikar, M.Sc.

Potentielle Auswirkungen von IFRS 1ó
,,Leasingbilanzierung" auf DAX-Unternehmen -
Ausbaufähigkeit der Anhangangaben
ln dem Beitrag wird untersucht, ob die Abschlüsse ausreichend tief-
gehend über die zu erwartenden Ãnderungen des neuen Standards
berichten. Nach einer kurzen Einführung in die Neuregelungen von
IFRS 16 (Abschn. l.) werden zunächst die von den Unternehmen ge-
machten Angaben zu den erwarteten potentiellen Auswirkungen
untersucht, zu denen sie gem. IAS 8.30 in ihren Konzernabschlüs-
sen nach IFRS verpflichtet sind (Abschn. ll. 1.). Anschließend wer-
den die potentiellen Auswirkungen der Reform über eine Simulati-
on der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sowie aus-
gewählter Finanzkennzahlen aufgezeigt (Abschn. ll. 2.). Abschlie-
ßend erfolgt eine Würdigung, inwieweit die von den Unternehmen
offengelegten Angaben die berechtigten lnformationsinteressen
der lnvestoren erfüllen (Abschn. lll):

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Auslegung einer Bezugnahmeklausel
(11 .7 .2018 - 4 AZR 533/17)
BAG: Hemmung von AusschlusgJristen

ha ndl ungen (7.6.201 I - B AZR 96/ 17)

während Vergleichsver-

BAG: Auslegung elner Gesamtzusage (2.8.2018 - 6,AZR28/171
BAG: Berücksichtigung einschlägiger Berufserfa

Ausland (18.10.2018 - 6 AZR232/17 (A))

BAG: Benachteiligung wegen der Religion
verfahren (25.1 0.201 B - 8 AZR 501 /14)

im Stellerì

IAG Eerlin-Brand.: Unwirksame Al run9
B-5 8)

nach lnsol-
venz von Air Berlin (1 7.1 0.2018 - 1 Sa 337 /1 B)

Aufsatz
Dr. Boris Dzida, RA

Der neue Beschäftigtendatenschutz -
Erste Erfahrungen aus der Praxis

Die DSGVO ist nun seit einigen Monaten in Kraft und es ist Zeit für
eine erste Bestandsaufnahme. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Be-
triebsräte - alle befassen sich derzeit mit dem neuen Beschäftig-
tendaienschutz: So erwägen etwa Betriebsräte, die Datenschutzbe-
hôrden über Datenschutzverstöße des Arbeitgebers zu informie-
ren. Arbeitnehmer fragen sich, wie sie die neuen Regeln zum Scha-

denser3atz bei Datenschutzverstößen nutzen können. Arbeitgeber
sind immer öfter mit Auskunftsansprüchen ihrer Arbeitnehmer
.konfrontiert und m[issen die von der DSGVO verlangten Löschkon-
zepte umsetzen. Auch die Anpassung von Betriebsvereinbarungen
an die DSGVO ist vielfach noch nicht abgeschlossen, obwohl sich

viele Unternehmen intensiv auf das neue Datenschutzrecht vorbe-
reitet haben. Und schließlich stellt s¡ch die Frage, ob dei neue Be-

schäftigteridatenschutz dig Digitalisierung der Personalarbeit aus-
bremst. Der Beitrag behandelt sechs Fragen, die sich in der betrieb-
lichen Praxis derzeit stellen.

Entscheidung

BAG: Nachträgliche Zulassung einer Kündigungsschutzklage
(25.4.2018 - 2 AZR 493 / 17 - da t BB-Kommentar von
Tim Bulian, RA)

Neuerscheinung Buch
löwisch/Schlünder/Spinner/llllertheimer, KSchG

Kílndigungsschutzgesetz

I 1. Auflage 201 8, ca. 750 Seiten, Geb,, ca. € 'l 49,-
ISBN: 978-3-8005-3290-2 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

Die Erste Seite
Prof. Dr. Stephan Wernicke

Das gcplante,,Gesetz zur Stärkung des fairen
Wettbewérbs" - zwischen Abmahnmissbrauch,
Datenschutz und Marktintcgrität

lmpressum/l/orschau

2665

2667

aus dem

2677

2684
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Entscheidung

FG Baden-Württemb€rg: Fremdwährungsdarlehen mit unbe- 2672
stim mter Laufzeit kann Teilwertzuschreibun g begrü nden
(16.5.2019 - 2 K 3880/l 6 - dazu BB-Kommentar von
Gero von Glasenapp, RA/StB)
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M&A-Konferenz 2019
29. Januar 2019 I lndustrie-Club Düsseldorf

www.mu nda-konferenz.de
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Aufsätze

Matthias Cornils - Vietfaltssicherung bei Tetemedien

Das Thema der Vietfaltssicherung bei Telemedienangeboten berührt eine ganze Reihe verschiedener

in" ta
// )

plexe und pfter

Notwendig-

h ina usreichenden

Rechtsfragen. Der Schwerpunkt der Betrachtungen solI auf einer grundsätzlichen Ebene liegen: Zu fragen

keit und den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen einer über den Rechtsgüterschutz durch die allgemeinen

medienrechtlichen ReguLierung. ,..,.,........,..:. 377

Konrad Lischko - Wie Algorithmen öffentlichkeit strukturieren - Grundlagen, Folgen, Lösungsansätze

Die Reihenfotge der Nachrichten im Newsfeed sozialer Netzwerke, die Abfotge der automatisch gespielten Clips auf der Videoplattform: Atgorith-

mische Prozesse strukturieren heute digitate Öffentl¡chkeit. Die Sortierentscheidungen sind automatisiert, doch die Optimierungsziete, lVesswerte

und Verfahren haben Menschen gestaltet. Vietes spricht dafür, dass Plattformen eine neue Form redaktioneller Gewichtung und Sorlierung vor-

Christine Llóor- Vietfaltssicherung bei Tetemedien - 123. Tagung des Studienkreises für Presserecht und Pressefreiheit e,V. am22.123.6.2018

Blick nach Brüssel

Dominik Eickemeier / Dr. Ruben A. Hofmann / Moniko Lentzen - Aktueller Bericht

Medienkartellrecht

Dr. lörg Witting / Dr. Mortin Jöger - Aktueller Bericht

Nur noch wenige PläÌze f rei: Update lT- und Datenschutzrecht 20.18 am 6..12.2018: lhr Update-Seminar

im lT-Vertragsrecht und zur DSGVOI www.otto-schmidt,de/seminare

3BB

Ðr. Piotr Niezgódka-Zivilrechtliche Maßnahmen zum Schutz des guten Rufs Polens - Analyse und Bewertung des zivitrechttichen Teils des

sog. Hotocaust-Gesetzes nebst Andeutung der praktischen Auswirkungen für die Presse

Der Beitrag stetlt die in Poten am 1,3.20-18 in Kraft getretenen zivilrechtlichen Vorschriften zum Schutz des guten Rufs des polnischen Staats und

Volks dar. Beleuchtet werden grundsätzliche Probleme in Bezug auf die Prinzipien des polnischen ZiviLrechts wie auch praktische Auswirkungen
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ln den letzten Jahren hat eine zunehmende Anzahl von börsennotierten Gesellschaften von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihren Ak-tionären
ein Wahtrecht zwischen der klassischen Bardividende und einer Gewinnausschüttung in Form von Aktien anzubieten. Diese sog. Aktiendividende
(scrip dividend), die auf ausländischen Kapitalmärkten schon lange etabliert war, hat in Deutschland zunächst ein Schattendasein geführt. Seit

einigen Jahren entdecken immer mehr börsennotierte Gesellschaften die Vorteile dieses ftexibten Treasury-lnstruments. Vor diesem Hintergrund
sollen in dem Beltrag wesentliche rechtliche Aspekte des Rechtsinstituts der Aktiendividende beleuchtet werden. 685

Prof. Dr' Sebastion Mock, LL.M. (NYU) - Mitteitungspflichten nach S 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG für strategische lnvestoren bei Vorerwer-
ben durch Finanzinvestoren

Die Erfassung des sogenannten Anschleichens bzw. des Hidden Ownership im Rahmen der Mitteilungspftichten war in den letzten Jahren ein
zentrales Anliegen des Gesetzgebers und der BaFin. Für die in diesem Zusammenhang relevanten lnstrumente mit vergleichbarer wirtschaftlicher
Wirkung nach S 38 Abs. I Satz l Nr. 2 WpHG zeigt die BaFin in ihrer jüngeren Verwaltungspraxis insbesondere bei Vorerwerben ein sehr weites

Verständnis. Der Beitrag untersucht, inwiefern Vorerwerbe talsächtich als lnstrumente mit vergleichbarer wirtschaftticher Wirkung nach S 38

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG erfasst werden können und hinterfragt die aktuetle Verwaltungspraxis der BaFin. ...,...... 695

Aktionsmodul Gesellschaftsrecht, die perfekte 0nline-Bibliothek. lnktusive Selbststudium nach
S 15 FAO| Jetzt testen: www.otto-schmidt.de/akgr.E
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Beiträge
+ Alles fließt. Gedanken zur ,,neuen" Handlungsfáhigkeit und
ihren Erscheinungsformen .

Das 2' Erwachsenenschutz-Gesefz (2. ErwSchG, BGBI I 2017159) hat zum 1.7.2018 nicht nur das Recht der
schutzbedürftigen Erwachsenen gravierend geändert. Es hat auch in grundsätzlichen Fragen der Handlungs-
fühigkeit, speziell der Geschäftsfühigkeit, einige Neuerungen und Definitionen mit sich gebracht, die üÙer
Umformulierungen hinausgehen. Dabei ist ein deutlicher Trend zur Individualisierung und zur Differen-
zierung zu erkennen. Der Beitrag stellt diese Entwicklung dar und beschäftigt sich mit einigen konkreten
Rechtsfragen, die das neue Recht aufr¡¡irft, wobei auch Probleme des Verkehrsschutzes zur Sprache kom-
men.
Von Peter Bydlínski

Ð lnitiative, Bestellung und Fuhrung loeim Sachverständ¡genbeweis der StPO . . . g5l
Das Verfahren zur Bestellung und Führung von Sachverständigen wurde durch das SIPÄG 2014 und das
StRliG 2015 grundlegend umgestaltet. In dem Beitrag soll die Bãgrifflichkeit des Sachverständigenbeweises
aufgezeigt und zu praktisch relevanten Fragen Stellung bezogen werden.
Von Eckart Ratz

Evidenzblatt
+ Europäisches Zivilverlahren . . .

oGH 28. 3. 2018, 6 0b 19/18 i
137: Internationale Gerichtsstandsvereinbarung: Autonomie und Wirksamkeitsmangel
Mit Anmerkung von Lukøs Hussmann

-l Familienrecht. t . . . .

oGH 21. 2.2018,3 0b 130/17i
138: Auch dem rein biologischen vater kann ein Kontaktrecht zum Kind zukommen
Mit Anmerkung von Severin Kietaibl

Ð Lauterkeitsrecht
oGH 29.5.2018,4 0b 68/18f
139: Aufforderung, eine unbestellte ware abzubestellen oder zu zahlen, ist verboten

Ð Sachenrecht .

oGH 23.5.2018,10 0b 36/18v
140: Befahren von Forststraßen - Straßenerhalterbewilligung reicht

t Zivilvertahren.
oGH 23.3.2018,8 0b 10/18f
141: Gerichtsstand der gelegenen Sache: Abkehr von der älteren Rsp
Mit Anmerkung von Clemens lenny

Ð Strafprozessrecht
OGH 27.6.20f8, 13 Os 64/18p
142: Aktenkundige PrivatGA

tStrafrecht...
OGH 23.5.2018, i5 Os 33/1Bv
143: Verhetzung
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+ Sozialversicherungsrecht
ocH 17.7.2017,10 obs 62/18t
158: Pflegegeld durch Gleichstellung in einem Abk - keine weiteren Voraussetzungen
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oGH 17. 7.2018, 4 0b 102118f
159: Ein vorhandener Unterlassungstitel schließt ein weiteres Unterlassungsbegehren (samt Veröffentli-
chungsbegehren) grundsätzlich aus

OcH 17. 7.2018,4)b107/18s 982
160r Ein Veröffentlichungsbegehren ist berechtigt, wenn über konkrete Nachteile aufgeklärt wird

{Strafrecht,..
OGH 21. 6. 20f 8, 12 Qs 148117 9
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schåiftsgrundlagie, wenn bei einem Anteilskauf beide Ver-
tragspartelen irrtümlich von einer Solvenz der Gesellschaft
ausgehen

Befreiung des Gläubigers vom Formularzwang gemäß

$S 1, 5 GVFV nur, soweit das Formular unzutreffend, feh-
lerhaft oder missverständlich ist (vgl. BGHZ 200' 145 = WM
2014,5r2)

Zur Beweislast für den Einwand eines bargeschäftsähn-
Iichen Leistungsaustauschs sowie für den Gegeneinwand,
der Schuldner habe nicht mlt einem Nutzen für die Gläu-
biger rechnen dùrfen

Eigenständig erwirtschaftete Einkùnfte des Schuldners'
*õ.ttt .t,tot Insolvenzeröffnung mit Erbbaurechten belas-
tete Grundstücke geerbt hat und daraus im laufenden In-
solvenzverf ahren.Erbbauzinsen erhält

Zur Anmeldung des einem Gläubiger zur Zeit- der Insol-
venzeröffnung ãustehenden Anspruchs auÍ Abschluss eines

Vertrages miI dem Schuldner nur mit dem qeschätzten
Wert des Anspruchs

2085

2090

2096

2097

2098

2099

I

Bundesgerichtshof 11.10.2018 IXZR217/L7
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Bücherschau
Florian Wintermeier

Zur Anwendung des Rechtsdienstleistungsg'esetzes, wenn 2 10 1

ein mit der Erstellung von Schadensgutachten beauftragter
Kfz-Sachverständiger zugleich die Einzlehung des vom je-
weiligen Geschädigten an ihn abgetretenen Schadenser-
satzanspruchs auf E¡stattung der Sachverständigenkosten
übernimmt

Unzulässigkeit einer bei einem deutschen Gericht erhobe- 2 104
nen Klage, ìMenn wegien desselben Anspruchs zwischen
denselben Parteien bereits eine Klage bei einem interna-
tional zuständigen Gericht eines anderen Mitgliedstaats
der Europäischen Union anhängig ist; keine Erledigung
der Hauptsache im inländischen Verfahren durch die Fest-
stellung der Zuständigkeit des ausländischen Gerichts

Unterbrechung des Verfahrens, wenn ein sich in einem 2106
Rechtsstreit seibst vertretender Rechtsanwalt ve¡stirbt und
die Vertretungsbefugnis des für ihn bestellten allgemeinen
Vertreters mit dem Tod des Rechtsanwalts endet

2to8Bürgerenergiegenossenschaïten und das Kapitalanlage-
gesetzbuch (KAGB)

Rezensent: Univ,-Prof. i. R. Dr. Dr. Peter Salje, Bassum
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Beiträge
Univ.-Prof. Dr, Gerd Waschbusch,
Robin Blaß, M. Sc., Dipl.-Kfm. Ch¡istian Kakuk, David Gadzimski, B. Sc., Saarbrücken

Risikoprämie und Eigenkapital
- Zwecksetzung zur Abfederung erwarteter und unerwarteter Verluste aus dem Kreditgeschäft der Banken -
- Teil II -
Luca Nicolas Kehl, Mannheim
Kreditsicherheiten und Außergeschäftsraumrecht
- Zugleich Erwiderung auf Schinkels , WM 2017, I13 -

Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht

Bundesgerichtshof 15.5.2018 1 StR 159/17x

Bundesgerichtshof 1.8.7.201.8 2 StR 416116x

Hans. OLG Bremen 17.B.2O7B 7U 6/18

LG Stuttgart 1,6.3.2018 1"4 O 243/77x

Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung
Bundesgerichtshof 7.6.2OIB V ZB 227/17

Bundesserichtshof 2o.9.20j,8 rx zB 41,/16
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i"
Zu¡ Strafbarkeit von Mitarbeitern der fieutschen Bank 2028
wegen Steuerhinte¡ziehung beim Handel mit Treibhaus- ':
gasemissionszertifikaten; zur BeihiìfestrafbÉikeit bei be- . 

'

rufstypischen (neutralen) Handlungen; zur Abgê¡zung ei-
ner strafbaren Beteiligung an einer Steuerhinterzièhung
von der (straflosen) Kenntnisnahme der Steuerhinterzie-
hung durch den Haupttäter

Zur Abgrenzung eines Tatbestandsirrtums von einem (ver- 2038
meidbaren) Verbotsirrtum in Bezug au-f unerlaubtes Be-
treiben von Bankgeschäften

Zur Streitwertfestsetzung nach Widerruf eines Verbrau- 2041.
cherdarlehensvertrags, wenn der Verbraucher lediglich ei-
nen bezifferten Betrag einer Nutzungsentschädigung be-
gehrt

Zur Anwendbarkeit der $$ 13, 51.2 BGB auf Personenge- 2042
sellschaften sowie zu den Anforderungen an eine Wider-
rufsbelehrung

Miteigentùmer bei der Zwangsversteigerung eines Mit- 2045
eigentumsanteils an einem Grundstùck jedenfalls dann Be-
teiligte i,S.v. $ 9 Nr, 1 ZVG, wenn das Grundstück mit ei-
nem Grundpfandrecht belastet ist; zur Bestimmung des
Verkehrswerts eines Miteigentumsanteils in der Zwangs-
versteigerung

201,3

201.8

2047

2048

Unpfändbarkeit der Zuschläge für Sonntags- und Feier-
tagsarbeit in den Grenzen des $ 3b ESIG

Im Anwendungsbereich des $ 140b PatG, der den Verletzer
zur Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg patentver-
letzender Erzeugnisse verpflichtet, regelmäßig überwie-
gendes Gläubigerinteresse an der Durchsetzung des Aus-
kunftsanspruchs im Wege der Zwangsvollstreckung gegen
den Schuldner, auch wenn diesem durch die Abnehmer-
auskunft ein nicht zu ersetzender Nachteil droht

I

I

å

Bundesgerichtshof 25.g.20IB XZRT6/tB



Bürgerliches Recht und Handelsrecht
Bundesgerichtshof 28,6.2018 I ZR 77 /77

Bundesgerichtshof 8.5.201,8 II ZR 314/76

Wettbewerbsrecht
Bundesgerichtshof 13.9.2018 I ZR 26/I7x

Dokumentation
Deutsche Rechtspolitik
aktuell

Zur Annahme eines Versicherungsmaklervertrags für eine 204g
im Hinblick auf einen beabsichtigten Ta¡ifwechiel gemäß
$ 204 \ryG getroffene Vereinbarung ùber die Einliolung
eines konkreten Angebots zum Abschluss eines geänder-
ten Krankenversicherungsvedrags; dauerhafte Bõtreuung
nicht notwendiges Merkmal eines Versicherungsmakler-_
vertrags

Zur hi¡reichenden Individualisierung der geltend gemach_ 2052
ten Ansprùche, wenn der im Antrag auf Erlass einei Mahn_
bescheids angegebene Gesamtbetrag geringfügig von der
in einem vorprozessualen Anspruchsschreiben genannten
Summe abweicht

Unzulässigkeit einer von einem gewerblichen prozessfi- 2054
nanzierer finanzierten Gewinnabschöpfungsklage eines
Verbraucherverbands, dem eine Vergütung in Form eines
Anteils am abgeschöpften Gewinn zugesagt wird

Veröffentlichung des Berichts zur Evaluierung des ESUG 2059
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,,Überzeugeñde substanzielle H inweise" (convincing

ãvidence) als Voraussetzung zur Aktivierung latenter

Steuern nach IAS 12.35

WPiStB Prof. Dr. Stefan Leukel, Mosbach

Die Aktivierung latenter Steuern aufVerlustvorträge in einer

Verlustsituation führt regelmäßig zu Diskussionen zwischen

I FR5-Rechnun gsleqern, Abschlussprüfèrn und Enforcement-

lnstanzen. Wesentliche Ursache hierfür ist die Verwendung

unbestimmter Rechtsbegriffe durch IAS 12. ln dem Beitrag

wird analysiert, inwieweit sich im einschlägigen Schrifttum

inzwischen eine einheitliche Auslegung der Anforderung des

IAS 12.35 nach,,überzeugenden substanziellen Hinweisen"
(convincing evidence) als Voraussetzung für die Aktivierung
latenter Steuern in einer Verlustsituation herausgebildet hat.
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Zur Anwendung des Expected-Credit-Loss-Stufen-
modells nach IFRS 9

Prof. Dr" Alois Paul Knobloch / Felix Krauß, M.5c. /
Dr. Katrin Stankau, alle Saarbrücken
ln dem Beitrag wird das Stufenkonzept der Wertminderungs-
vorschriften des IFRS 9 (Expected-Credit-Loss-Modell) vorge-
stellt und insb. für die Stufenübergänge anhand einer exem-
plarischen Anwendung veranschaulicht.

K0R1 274934

Rechnungslegung

Berichterstattung über Alternative Performance
Measures in DAX und MDAX nach lnkrafttreten der
ESMA-Leitlinien
Prof. Dr. Franca Ruhwedel, Kamp-Lintfort / Fabian Hähn,

8.4., Lissabon / Marco Röper, 8.4., Düsseldorf
Die in dem Beitrag vorgestellte Untersuchung analysiert die
Publikation von ergebnisbezogenen APM in den Jahren 2014-
2016 für die Unternehmen des DAX und MDAX.

KORl 266389
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Nichtfinanzielle Belange in der Berichtspraxis
kapitalmarktorientierter Energieversorger
Prof. Dr. lnge Wulf / Philipp Wasmutlr, M.Sc., beide
Clausthal-Zellerfeld
ln dem Beltrag wird gezeigt inwieweit die Aspekte sowie zuge-
hörige lndikatoren der GRI-Nachhaltigkeitsber¡chterstattung den

nichtfinanziellen Leistungsindikatoren derMindestbelange in der
nichtfinanziellen Erklärung zugeordnet werden können. Darauf
aufbauend wird am Beispiel der Berichte kapitalmarktorientierter
Energieversorgungsunternehmen untersucht, welche Bedeu-
tung den Mindestaspekten und welche Bedeutung in der Detail-
betrachtung den GRI-Aspekten zukommt.

KOR1267s69

lFRSlRechnungslegung

Enforcement in österreich: Ergebnisse und
Herausforderungen
Dr. David Grünberger, CPA, Frankfurt/M. /
Dipl.-Kfm. Ulf Kühle, Wien
ln dem Beitrag werden die Ergebnisse der österreichischen
Rechnungslegungskontrolle analysiert. Nach einer Verbesse-
rung von anfangs 4i%o auf2B%o stabilisierte sich die Fehlerquo-
te mittlerweile im langjährigen europäischen Durchschnitt.
Die präventiven Maßnahmen zeigen Wirkung.
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Rechnungslegung im privaten und staatlichen Sektor
(Teil4)

Prof. Dr. Peter C. Lorson / Dr. Êllen Hauste¡n /
Felix Beske, M.5c., alle Rostock
Die Fallstudienreihe führt fragengeleitet in die Rechnungs-
legung im privaten und öffentlichen Sektor auf Einzelabschluss-

ebene ein, wobeijeweils auf zwei nationale und internationale
Normensysteme Bezug genommen wird: einerseits das HGB

für Kaufleute bzw. für große KapGes. und die Standards staat-
licher Doppik (SsD) für Gebietskörperschaften (hier Bundes- und
Landesebene) und andererseits IFRS für kapitalmarktorientierte
Konzerne und die lnternational Public Sector Accounting Stan-
dards (IPSAS) für Einheiten des öffentlichen Sektors, wie Ge-

bietskörperschaften, staatliche Einheiten der mittelbaren Ver-

waltung sowie internationale 0rganisationen (2.8. UN0, NATO,

EU-Kommission und OECD). ln Teil 4 der Fallstudiereihe wird das

Bilanzierungsfeld Sachanlagen behandelt.
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TAGUNGSBERICHT
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Das Panel Accounting und Unternehmensstrategie
aufderVHB-Tagung 2018

Prof. Dr. Sebastian Eichfelder / Jonathan Hoke /
Mike Kluska, alle Magdeburg I RA/WP Wolfgang Otte,

Frankfurt/M. / Martin Thiel, Hamburg
Der Beitrag erläutert Wechselwirkungen zwischen dem
Accounting und der strategischen Ausrichtung von Unterneh-
men. Grds. lässt sich festhalten, dass die strategische Ausrich-
tung sich im Accounting widerspiegelt, was sich etwa bei der
Bewertung von Finanzinstrumenten und anderen Assets (2.8.

lmmobilien) sowie in der Segmentberichterstattung zeigt.
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Die vier Zutaten einer effektiven Finanzkommuni-
kation
Prof. Dr. Henning Zülch, Leipzig
Êigentlich ist Finanzkommunikation doch ganz einfach -
denkt man. Oberstes Ziel einerjeden Rechnungslegung ist
es, Rechenschaft über die Verwendung der zur Verftigung
gestellten Mittel abzugeben und somit möglichst die Eigen-

kapitalgeber (wie auch die Fremdkapitalgeber) vom getä-
tigten lnvestment zu überzeugen. Begriffe wie Transparenz,
Relevanz, Kohärenz und Glaubwürdigkeit sind in diesem Zu-
sammenhang schillernde Begriffe. Für manche sind dies aber
vielfach auch nur Worthülsen, wie die Erfahrungen zeigen.
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Von Helmut Ofner
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-r Die EU-grundrechtskonforme Ausgestaltung des Access to Justice

auf dem Céniet eines neuen europäischen Datenschutzrechts . . '

Verordnungsvorschläge und Handlungsempfehlungen zur DS-GVO an den Verordnungsgeber

Die politiscîten und wirtschaftlichen Ans=prüche an eine EU-weite Regelung des Datenschutzes klaffen weit

auseinander. obschon sich alle EU-Mitgliedstaaten darüber einig sind, dass in der heutigen zeit det Globa-

lisierung eine nationalstaatliche Regelurig zum Datenschutz keinen Sinn mehr macht, waren sich die Staaten

im Rahmen der Konzeption der OI-CVO doch uneins dartiber, wie weit man insoweit nationalstaatliche

Hoheit an die EU abg"ben möchte. Zentral für die Ausübung des Datenschutzrechts Betroffener ist der

Zugangzum Recht, ,,i.l.h.. ein Grundrecht darstelit, der Betroffenen von Datenschutzverletzungen aber

duich ãahlreiche Hindernisse und Unklarheiten insbesondere im Rahmen der verfahrensrechtlichen Vor-

schriften der DS-GVO erschwert wird.
Von Veronika Deimel

á Union Aktuell
Von Alinø Lengauer
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dungseinrichtung anwendbar sein

ånternatinnales Frir,'atl"#cht und
Rechrtsvergleichunü
-+ Die japanische Schuldrechtsreform 2017 '

Eine erste Einführung unter Berücksichtigung rechtsvergleichender Aspekte

2017 verabschiedete dàr japanische Gesetzgeber ãas ,,Gesetz zur großen |BGB-Reform"' Das Gesetz stellt die

erste großflächlge (SchuÍdrechts-)Reform in der 120-jährigen Geschichte des fapanischen Bürgerlichen Ge-

setzbuches dar. Der vorliegende Beitrag schließt an einen ebenfalls in der ZÍRV erschienenen Kommentar

aus dem |ahre 2015 zum d"amaligen Stind der Reformdiskussion an. Mit ausgesuchten Beispielen erläutert

er die Beweggründe des projekts"und zeigt Parallelen und Unterschiede zu europäischen Tendenzen, allen

voraî zuî dãutschen Schuldrechtsmodernisierung 2001, auf'

Von Steføn Wrbka

+ Die Aufhebung des Eheverbots zwischen muslimischen Tunesierinnen

und nichtmuslimischen Männern: eine kritische Anmerkung
Ein ministerielles Rundschreiben des Justizministeriums v 5. ll. l973,welches die Eheschließung zwischen

muslimischen Frauen und nichtmuslimischen Männern untersagte, ist am 8. 9.2017 widerrufen worden'

Dennoch bleibt die rechtliche Situation interreligiöser Ehen ambivalent. Das liegt zum einen daran, dass

Rundschreiben - als Verwaltungsvorschriften - È.itt. Gesetzeskraft haben' Außerdem ist die Religionsver-

schiedenheit zwar nicht explizitäls Ehe- und Erbhindernis im tunesischen Recht verankert, dies wurde aber

von Gerichten immer wieáer mit Rückgriff auf das islamische Recht angenommen'

Von Dörthe Engelcke
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Die Wahrheit über Rechtsanwälte
Die drei großen Fragen der Menschheit sind nach wie vor ungelöst: Woher_kommen wii? Wohin gehen

wir? Waitut ein Reðhtsanwalt? Dieses Buch beanfwortet zumindest eine dieser Fragen. Der Wiener
Rechtsanwalt Thornas l(urz wirft einen Blick auf seinen Berutlstand, der viel genannt und doch kaum
bekannt ist.
Wer Anwâltinnen und Anwälte nur aus Film und Fernsehen kennt, erführt hie¡ alles úber den We¡de-
gang, die Geheimnisse der Berufsausübung sowie die Motive, li.ngste und Wünsche dieser Profession'
Ñach der Lektùre dieses Buches kennen Siè endlich die volle Wahrheit über Rechtsanwältel Und wenn
Sie selbst einer sind, erfahren Sie darin Dinge übel sich, nach denen Sisnie gefiagt haben.
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